
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1925/2/10 1Ob106/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1925

Norm

ABGB §665

ABGB §1090

Rechtssatz

Durch eine als Entlohnung für geleistete Dienste letztwillig verfügte Zuweisung einer Wohnung wird ein Mietvertrag

begründet.

Entscheidungstexte

1 Ob 106/25

Entscheidungstext OGH 10.02.1925 1 Ob 106/25

Veröff: SZ 7/39
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